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Impfärztliche Erklärung

Fassung vom 7.März 2022                                        http://docs-hoffmann.de/Impfarzt.pdf

Vorgelegt aus Anlass der unfreiwilligen Impfung gegen Covid 19 von

  Vorname Name                      Straße Nummer                                PLZ Stadt 
 Herrn
 Frau ____________________________________________________________________________

Die Impfärztin / der Impfarzt wird gebeten, die folgenden Informationen durchzulesen und die Kenntnis 
und die Anerkennung der Haftung durch Unterschrift zu bestätigen.  
__________________________________________________________________________________________

1.	 Genfer	Gelöbnis	2017
 https://de.wikipedia.org/wiki/Genfer_Deklaration_des_Welt%C3%A4rztebundes

Die offizielle, durch den Weltärztebund autorisierte deutsche Übersetzung der Deklaration von Genf in 
der von der 68. Generalversammlung des Weltärztebundes in Chicago, Vereinigte Staaten von Amerika 
im Oktober 2017 beschlossenen Fassung lautet:

Das ärztliche Gelöbnis

Als Mitglied der ärztlichen Profession
gelobe ich feierlich, mein Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen.
Die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Patientin oder meines Patienten werden mein oberstes Anliegen 
sein.
Ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patientin oder meines Patienten respektieren.
Ich werde den höchsten Respekt vor menschlichem Leben wahren.
Ich werde nicht zulassen, dass Erwägungen von Alter, Krankheit oder Behinderung, Glaube, ethnischer Herkunft, 
Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politischer Zugehörigkeit, Rasse, sexueller Orientierung, sozialer Stellung oder 
jeglicher anderer Faktoren zwischen meine Pflichten und meine Patientin oder meinen Patienten treten.
Ich werde die mir anvertrauten Geheimnisse auch über den Tod der Patientin oder des Patienten hinaus 
 wahren.
Ich werde meinen Beruf nach bestem Wissen und Gewissen, mit Würde und im Einklang mit guter medizinischer 
Praxis ausüben.
Ich werde die Ehre und die edlen Traditionen des ärztlichen Berufes fördern.
Ich werde meinen Lehrerinnen und Lehrern, meinen Kolleginnen und Kollegen und meinen Schülerinnen und 
Schülern die ihnen gebührende Achtung und Dankbarkeit erweisen.
Ich werde mein medizinisches Wissen zum Wohle der Patientin oder des Patienten und zur Verbesserung der 
Gesundheitsversorgung teilen.
Ich werde auf meine eigene Gesundheit, mein Wohlergehen und meine Fähigkeiten achten, um eine Behandlung 
auf höchstem Niveau leisten zu können.
Ich werde, selbst unter Bedrohung, mein medizinisches Wissen nicht zur Verletzung von Menschenrechten und 
bürgerlichen Freiheiten anwenden.
Ich gelobe dies feierlich, aus freien Stücken und bei meiner Ehre.
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2.	 Nürnberger	Kodex
 https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnberger_Kodex

Der sogenannte Nürnberger Kodex ist eine zentrale, aktuell heute angewandte ethische Richtlinie 
zur Vorbereitung und Durchführung medizinischer, psychologischer und anderer Experimente am 
Menschen. Er gehört seit seiner Formulierung in der Urteilsverkündung im Nürnberger Ärzteprozess 
(1946/47) insbesondere zu den medizinethischen Grundsätzen in der Medizinerausbildung (ähnlich 
wie das Genfer Gelöbnis). 

Die zehn Punkte des Nürnberger Kodex 1947:
    Die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson ist unbedingt erforderlich. Das heißt, dass die betreffende 
Person im juristischen Sinne fähig sein muss, ihre Einwilligung zu geben; dass sie in der Lage sein muss, unbeein-
flusst durch Gewalt, Betrug, List, Druck, Vortäuschung oder irgendeine andere Form der Überredung oder des 
Zwanges, von ihrem Urteilsvermögen Gebrauch zu machen; dass sie das betreffende Gebiet in seinen Einzelhei-
ten hinreichend kennen und verstehen muss, um eine verständige und informierte Entscheidung treffen zu kön-
nen. Diese letzte Bedingung macht es notwendig, dass der Versuchsperson vor der Einholung ihrer Zustimmung 
das Wesen, die Länge und der Zweck des Versuches klargemacht werden; sowie die Methode und die Mittel, 
welche angewendet werden sollen, alle Unannehmlichkeiten und Gefahren, welche mit Fug zu erwarten sind, 
und die Folgen für ihre Gesundheit oder ihre Person, welche sich aus der Teilnahme ergeben mögen. Die Pflicht 
und Verantwortlichkeit, den Wert der Zustimmung festzustellen, obliegt jedem, der den Versuch anordnet, leitet 
oder ihn durchführt. Dies ist eine persönliche Pflicht und Verantwortlichkeit, welche nicht straflos an andere 
weitergegeben werden kann.
    Der Versuch muss so gestaltet sein, dass fruchtbare Ergebnisse für das Wohl der Gesellschaft zu erwarten sind, 
welche nicht durch andere Forschungsmittel oder Methoden zu erlangen sind. Er darf seiner Natur nach nicht 
willkürlich oder überflüssig sein.
    Der Versuch ist so zu planen und auf Ergebnissen von Tierversuchen und naturkundlichem Wissen über die 
Krankheit oder das Forschungsproblem aufzubauen, dass die zu erwartenden Ergebnisse die Durchführung des 
Versuchs rechtfertigen werden.
    Der Versuch ist so auszuführen, dass alles unnötige körperliche und seelische Leiden und Schädigungen ver-
mieden werden.
    Kein Versuch darf durchgeführt werden, wenn von vornherein mit Fug angenommen werden kann, dass es 
zum Tod oder einem dauernden Schaden führen wird, höchstens jene Versuche ausgenommen, bei welchen der 
Versuchsleiter gleichzeitig als Versuchsperson dient.
    Die Gefährdung darf niemals über jene Grenzen hinausgehen, die durch die humanitäre Bedeutung des zu 
lösenden Problems vorgegeben sind.
    Es ist für ausreichende Vorbereitung und geeignete Vorrichtungen Sorge zu tragen, um die Versuchsperson 
auch vor der geringsten Möglichkeit von Verletzung, bleibendem Schaden oder Tod zu schützen.
    Der Versuch darf nur von wissenschaftlich qualifizierten Personen durchgeführt werden. Größte Geschicklich-
keit und Vorsicht sind auf allen Stufen des Versuchs von denjenigen zu verlangen, die den Versuch leiten oder 
durchführen.
    Während des Versuches muss der Versuchsperson freigestellt bleiben, den Versuch zu beenden, wenn sie kör-
perlich oder psychisch einen Punkt erreicht hat, an dem ihr seine Fortsetzung unmöglich erscheint.
    Im Verlauf des Versuchs muss der Versuchsleiter jederzeit darauf vorbereitet sein, den Versuch abzubrechen, 
wenn er auf Grund des von ihm verlangten guten Glaubens, seiner besonderen Erfahrung und seines sorgfältigen 
Urteils vermuten muss, dass eine Fortsetzung des Versuches eine Verletzung, eine bleibende Schädigung oder 
den Tod der Versuchsperson zur Folge haben könnte.
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3.	 Grundgesetz
 https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_2.html
 Grundgesetz Artikel 2
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt 
und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In 
diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.

4.		 Körperverletzung
	 https://www.stgb.de/223.html
	 §223	StGB
(1)	Wer	eine	andere	Person	körperlich	mißhandelt	oder	an	der	Gesundheit	schädigt,	wird	mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	fünf	Jahren	
oder	mit	Geldstrafe	bestraft.
(2)	Der	Versuch	ist	strafbar.

5.	 Körperverletzung	mit	Todesfolge
	 https://www.stgb.de/227.html
	 §227	StGB
(1)	Verursacht	der	Täter	durch	die	Körperverletzung	(§§	223	bis	226)	den	Tod	der	verletzten	Person,	so	ist	die	Strafe	Frei-
heitsstrafe	nicht	unter	drei	Jahren.
(2)	In	minder	schweren	Fällen	ist	auf	Freiheitsstrafe	von	einem	Jahr	bis	zu	zehn	Jahren	zu	erkennen.

6.	 Körperverletzung	im	Amt
	 https://www.stgb.de/340.html
	 §340	StGB
(1)	Ein	Amtsträger,	der	während	der	Ausübung	seines	Dienstes	oder	in	Beziehung	auf	seinen	Dienst	eine	Körperverletzung	
begeht	oder	begehen	läßt,	wird	mit	Freiheitsstrafe	von	drei	Monaten	bis	zu	fünf	Jahren	bestraft.	In	minder	schweren	Fällen	
ist	die	Strafe	Freiheitsstrafe	bis	zu	fünf	Jahren	oder	Geldstrafe.

7.	 Haftung	der	Hersteller	des	Impfstoffes		
	 https://www.infosperber.ch/wirtschaft/konzerne/impfstoffe-knebelvertraege-sollten-10-jahre-geheim-bleiben/	
Es	ist	bekannt,	daß	die	Hersteller	des	Impfstoffes	keinerlei	Haftung	übernehmen	für	dessen	Wirksamkeit	und	auch	nicht	für	
Nebenwirkungen,	unter	Einschluss	des	Todes	der	geimpften	Person.	
__________________________________________________________________________________________

 Die	Informationen	1.	bis	7.	habe	ich	zur	Kenntnis	genommen.	

 Ich	 übernehme	 die	 volle	 Verantwortung	 für	 Impfschäden	 bei	 der	 von	 mir	 gegen	 ihren	 Willen	 geimpften	
	Person.	Der	Ausschluss	der	Verantwortung	wie	bei	sonstigen	ärztlichen	Behandlungen	gilt	nicht.

	 Impfstoff  _________________________________

 Impfarzt/-ärztin:   Titel Vorname Name  Straße Nummer                        PLZ Stadt 
 Herr
 Frau ______________________________________________________________________________

   Stadt Datum    Unterschrift 

   ______________________________________________________________________________________
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